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Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Wachstum und Wettbewerbspolitik

Ja Nein

1. Sollen das Sekretariat und die Wettbewerbskommission für alle Aufgaben 
gemäss Kartellgesetz und Binnenmarktgesetz getrennt sein (keine Unter-
stützung und Beratung der WEKO durch das Sekretariat)?

Falls nein, für welche Aufgaben sollen sie getrennt sein?

sanktionierbare Fälle (Art. 5 bzw. 7 i.V.m. Art. 49a ff. und 50 ff. KG)

nicht sanktionierbare Fälle (Art. 5 Abs. 1 KG, Missbrauch relativer Marktmacht)

Zusammenschlusskontrolle (Art. 9 ff./32 ff. KG)

Empfehlungen, (Art. 45 Abs. 2 KG), Stellungnahmen (Art. 46 Abs. 2 KG) und
Gutachten (Art. 47 Abs. 1 KG)

Bekanntmachungen, Erläuterungen, Merkblätter, Meldeformulare

Aufgaben gemäss Binnenmarktgesetz (BGBM)

weitere Aufgaben:

2. Sollen das Sekretariat und die WEKO organisatorisch komplett getrennt 
sein?

Falls nein, welche Bereiche sollen getrennt sein?

Räumlichkeiten

Finanzen

Personal

IT

Kommunikation

Prioritätensetzung/Geschäftssteuerung

Aufsicht 
falls ja, wer soll das Sekretariat und die WEKO zukünftig beaufsichtigen?

bestehende Organe (z.B. Aufsichtsbehörde über die Bundesanwalt-
schaft [AB-BA] und Bundesgericht)
neu zu schaffende Aufsichtsorgane

andere Bereiche:

3. Welche Aufgaben sollen die neu zu schaffenden Kommissionsschrei-
ber/innen wahrnehmen?

Einarbeitung in das ganze Dossier (Antrag, Stellungnahmen, alle Akten)

völlig selbständiges Verfassen eines Referats/Urteilsentwurfs
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alternativ: Verfassen eines Referats/Urteilsentwurfs aufbauend auf dem Antrag 
des Sekretariats
Beantwortung von Fragen der Kommissionsmitglieder zum Sachverhalt, zu 
den Akten, zur rechtlichen und ökonomischen Beurteilung

Durchführung von oder Mitwirkung bei Beweismassnahmen

Vorbereitung der WEKO-Sitzungen inkl. Anhörungen

beratende Stimme bei der Entscheidberatung

Redaktion des Endentscheids mit dem Präsidium

Eröffnung des Entscheids an die Parteien

Verfassen der Publikationsversion und Publikation des Entscheids

Pressearbeit

Stellungnahmen an die Gerichte im Beschwerdefall, Anhörungen vor den Be-
schwerdeinstanzen
weitere Aufgaben:

4. Wie hoch soll die Anzahl der Kommissionsschreiber/innen sein (Vollzeit-
stellen)?

5. Sollen das Sekretariat bzw. einzelne seiner Mitarbeitenden zwischen der 
Übermittlung des Antrags an die Kommission und deren Entscheid in ir-
gendeiner Weise in das Verfahren involviert sein?

Falls ja, wie?

Mündliche Anhörung des Sekretariats im Sinne eines Plädoyers (wie Parteien)

Unterstützung der Kommissionsschreiber/innen auf Wunsch hin

Anwesenheit während der Entscheidphase (in Abwesenheit der Parteien)

Beantwortung von allfälligen Fragen während der Entscheidphase (in Abwe-
senheit der Parteien)

Mitwirkung bei allfälligen zusätzlichen Untersuchungsmassnahmen

andere:

6. Sollen sich die Kommissionsschreiber/innen erst mit dem Dossier be-
schäftigen, wenn die gesamten Akten inkl. Antrag des Sekretariats und 
Stellungnahmen der Parteien an die WEKO übermittelt wurde?

Falls nein, ab wann?

nach Versand des Antragsentwurf an die Parteien zur Stellungnahme  

anderer Zeitpunkt:

7. Sollen das Sekretariat bzw. einzelne seiner Mitarbeitenden nach dem Ent-
scheid der Kommission in irgendeiner Weise in das Verfahren involviert 
sein?

Falls ja, wie?

Mitwirkung bei der Redaktion der Schlussverfügung  

Mitwirkung bei der Redaktion der Publikationsversion der Verfügung, inkl. all-
fällige Publikationsverfügungen und -rechtsmittelverfahren  

S. Ziff 11

Durchführung unabhänhiger Beweiserhebung, falls erforderlich.
Urteilsentwurf kann auf dem Urteilsentwurf des Sekretariats aufbauen

Anhörung beider Parteien bei der mündlichen Anhörung - der beiden Parteien Sekretariat und 
betroffenes Unternehmen, Beratung ohne Anwesenheit der beiden Parteien, 
bei Rückfragen müssen beide anwesend sein
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Mitwirkung bei Stellungnahmen der Kommission zu Beschwerden der Parteien 
und Anhörungen vor dem BVGer 
andere:

8. Soll das Sekretariat wie die Parteien gegen Entscheide der Kommis-
sion Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht erheben können, 
wenn es unterliegt (Prinzip der gleich langen Spiesse)?

Wenn nein, wieso nicht?

9. Soll zwecks besserer Trennung eine Verlängerung des Verfahrens hinge-
nommen werden?

Falls nein, wie soll diese gemildert oder verhindert werden?

mehr Personal

weniger Fälle

Reduktion der Mitwirkungs- und Verteidigungsrechte der Parteien auf das 
rechtlich zulässige Minimum
Verkürzung des Instanzenzugs (keine Beschwerde mehr vor Bundesverwal-
tungsgericht, durch Aufwertung der WEKO zu einer Gerichtsinstanz)

andere Mittel:

10. Sollen zwecks besserer Trennung Mehrkosten hingenommen werden?

Falls nein, wie sollen sie gemildert oder kompensiert werden?

höhere Gebühren 

weniger Fälle (Abbau der Ermittlungen durch das Sekretariat)

Verkürzung des Instanzenzugs (keine Beschwerde mehr vor Bundesverwal-
tungsgericht, durch Aufwertung der WEKO zu einer Gerichtsinstanz)

andere Mittel:

11. Weitere Bemerkungen
Die Einführung von Kommissionsschreiber/Kommissionsschreiberin soll eine bessere Trennung zwischen Untersuchungs- und Entscheidinstanz bewirken.
Administrative Aufgaben wie Personal, IT oder Finanzen lassen sich dabei nach wie vor und gut zusammenfassen. Die Verfügung soll unabhängig sein. 
Die Anzahl Kommisisonsschreiber/Kommissionsxhreiberinnen muss so definiert werden damit die WEKO sich ein eigenständiges und von der Untersuchungsinstanz 
unabhängiges Uretil veraschaffen kann.

Keine Beschwerdemöglichkeit der untersuchenden Instanz. 
WEKO und Sekretariat sind Teil einer Behörde. 

Die Länge der Verfahren wird insbesondere geprägt durch die 
Beschwerdeinstanz.  

Bessere Trennung wird Anerkennung erstinstanzlicher
Entscheide verbessern und verhindern, dass Entscheide
weitergezogen werden.Ressourcen, die beim Sekretariat eingespart werden, können für
Kommissionsschreiber genutzt werden.

Weitere Bemerkungen


